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Dringlichkeitsantrag 

der Abgeordneten Martin Hagen, Christoph Skutella, Julika Sandt, Alexander 
Muthmann, Matthias Fischbach und Fraktion (FDP) 

Lebensmittelsicherheit in Bayern sicherstellen – Kontrollbehörde für Lebensmit-
telsicherheit und Veterinärwesen rechtssicher ausgestalten 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, einen Gesetzentwurf vorzulegen, in dem die 
sachliche Zuständigkeit der Bayerischen Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit 
und Veterinärwesen (KBLV) rechtssicher geregelt wird. 

 

Begründung: 

Unter anderem in seinem Beschluss vom 18.12.2019 (AZ: 20 BV 18.2645) hat der Bay-
erische Verwaltungsgerichtshof die Vorschrift des § 9 Abs. 2 Gesundheitlicher Verbrau-
cherschutz-Verordnung (GesVSV), die die sachliche Zuständigkeit der Bayerischen 
Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (KBLV) begründen soll, 
als nichtig eingestuft, da diese gegen höherrangiges Recht, namentlich gegen Art. 77 
Abs. 1 Satz 2 Bayerische Verfassung (BV), verstößt. Nach Auffassung des Gerichts ist 
die Einrichtung eines besonderen Verwaltungsverfahrens, an dessen Ende eine zustän-
digkeitsbegründende Verwaltungsentscheidung steht, eine wesentliche Grundentschei-
dung, die der formelle Gesetzgeber treffen müsste. 

Der Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs zeigt die unzulängliche Vor-
gehensweise der damaligen Staatsregierung bei der Gründung der KBLV auf. 

Die Auswirkungen sind immens: 

Zum einen kontrolliert die KBLV laut Aussagen des Staatsministeriums für Umwelt und 
Verbraucherschutz weiterhin knapp 600 Betriebe. Die Bescheide der KBLV sind jedoch 
aufgrund der Unzuständigkeit der KBLV gerichtlich anfechtbar. Die Kontrollbehörde 
kann deshalb nicht rechtssicher agieren. 

Zum anderen wurden die an die klagenden Betriebe ergangenen Zuständigkeitsbe-
scheide der KBLV während der gerichtlichen Verfahren aufgehoben mit der Folge, dass 
diese Betriebe nun wieder von den jeweiligen Kreisverwaltungsbehörden – die unter 
erheblichem Personalmangel leiden – kontrolliert und sanktioniert werden.  

Dies führt dazu, dass die Lebensmittelsicherheit in Bayern extrem geschwächt wird, da 
Verstöße gegen das Lebensmittel- und Tierschutzrecht nicht rechtssicher geahndet und 
die betroffenen Betriebe nicht verlässlich zur Verantwortung gezogen werden können. 

Die Staatsregierung hat angekündigt, die Problematik durch eine Änderung des § 9 
Abs. 2 GesVSV beheben zu wollen. Dies wäre jedoch bloße Augenwischerei, da sich 
der Bayerische Verwaltungsgerichtshof klar dahingehend positioniert, dass die Rege-
lung der Zuständigkeiten nach Art. 77 Abs. 1 Satz 2 BV durch Gesetz erfolgt und Ver-
ordnungsermächtigungen wie Art. 34 Abs. 2 Nr. 3 Gesundheitsdienst- und Verbrau-
cherschutzgesetz (GDVG) eng auszulegen sind. Um eine Krise der Lebensmittelsicher-
heit in Bayern zu verhindern, bedarf es deshalb eines formellen Gesetzes, das zügig 
Rechtssicherheit für die KBLV schafft. 



sern weiter verbessern. Das Ziel ist richtig. Lassen Sie uns diesen Weg gemein-
sam weitergehen! – Vielen herzlichen Dank.

(Beifall bei der CSU und den FREIEN WÄHLERN)

Sechster Vizepräsident Dr. Wolfgang Heubisch: Vielen Dank, Frau Staatsminis-
terin. – Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Aussprache ist geschlos-
sen. Die Abstimmungen werden, wie gesagt, am nächsten Dienstag im Plenum 
stattfinden. 

Ich gebe noch bekannt, dass die Dringlichkeitsanträge auf den Drucksa-
chen 18/6162 mit 18/6166 sowie 18/6218 im Anschluss an die heutige Sitzung an 
den jeweils zuständigen federführenden Ausschuss verwiesen werden.

Ich wünsche eine schöne Heimfahrt und einen schönen Abend.

(Schluss: 18:10 Uhr)
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Umwelt und Verbraucherschutz  

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Martin Hagen, Christoph Skutella, 
Julika Sandt u.a. und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/6162 

Lebensmittelsicherheit in Bayern sicherstellen - Kontrollbehörde für Lebensmit-
telsicherheit und Veterinärwesen rechtssicher ausgestalten 

I. Beschlussempfehlung: 

A b l ehnung  

Berichterstatter: Christoph Skutella 
Mitberichterstatter: Eric Beißwenger 

II. Bericht: 

1. Der Dringlichkeitsantrag wurde dem Ausschuss für Umwelt und Verbraucher-
schutz federführend zugewiesen. Weitere Ausschüsse haben sich mit dem 

Dringlichkeitsantrag nicht befasst. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Dringlichkeitsantrag in seiner  
26. Sitzung am 20. Februar 2020 beraten und mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Ablehnung 
 B90/GRÜ: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Ablehnung 
 AfD: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FDP: Zustimmung 
A b l ehnung  empfohlen. 

Rosi Steinberger 

Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und beschlossen: 

Dringlichkeitsantrag der Abgeordneten Martin Hagen, Christoph Skutella, Julika 
Sandt, Alexander Muthmann, Matthias Fischbach und Fraktion (FDP) 

Drs. 18/6162, 18/7191 

Lebensmittelsicherheit in Bayern sicherstellen – Kontrollbehörde für Lebensmit-
telsicherheit und Veterinärwesen rechtssicher ausgestalten 

A b l e h n u n g  

Die Präsidentin  

I.V. 

Thomas Gehring 

II. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Karl Freller
Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring



Erster Vizepräsident Karl Freller: Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 auf:

Abstimmung

über eine Verfassungsstreitigkeit und Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der 

Geschäftsordnung nicht einzeln beraten werden (s. Anlage 2)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak­

tionen verweise ich auf die Liste.

(Siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. des jeweiligen Abstim­

mungsverhaltens seiner Fraktion entsprechend der Liste einverstanden ist, den bitte 

ich um das Handzeichen. – Das sind die GRÜNEN, die SPD, die FREIEN WÄHLER, 

die CSU, die FDP, die AfD. Gegenstimmen? – Stimmenthaltungen? – Der fraktionslo­

se Abgeordnete Plenk. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.

Meine Damen und Herren, wir sind an dem Punkt für eine kurze Mittagspause. Da die 

Möglichkeiten der Nahrungsaufnahme beschränkt sind und auch die gesellschaftliche 

Diskussion am Runden Tisch nicht stattfinden kann, würde ich für eine sehr kurze 

Pause plädieren. Um 14:00 Uhr geht es hier weiter. Einverstanden? – Gut. Dann ma­

chen wir bis 14:00 Uhr Pause.

(Unterbrechung von 13:41 bis 14:03 Uhr)

Zweiter Vizepräsident Thomas Gehring: Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich eröffne 

die Sitzung nach der Mittagspause und darf Sie darauf hinweisen, dass die Listen neu 

ausliegen. Sie dürfen sich also noch einmal eintragen.

Protokollauszug
45. Plenum, 24.04.2020 Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode 1

descendant::redner[beitrag/@typ='Aufruf TOP']/@link
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000342.html


Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 45. Vollsitzung am 24. April 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 45. Vollsitzung am 24. April 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 45. Vollsitzung am 24. April 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 45. Vollsitzung am 24. April 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 45. Vollsitzung am 24. April 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 45. Vollsitzung am 24. April 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 45. Vollsitzung am 24. April 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 45. Vollsitzung am 24. April 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 45. Vollsitzung am 24. April 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 45. Vollsitzung am 24. April 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 45. Vollsitzung am 24. April 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 45. Vollsitzung am 24. April 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 45. Vollsitzung am 24. April 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 45. Vollsitzung am 24. April 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 45. Vollsitzung am 24. April 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 45. Vollsitzung am 24. April 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 45. Vollsitzung am 24. April 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 45. Vollsitzung am 24. April 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 45. Vollsitzung am 24. April 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 45. Vollsitzung am 24. April 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 45. Vollsitzung am 24. April 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 45. Vollsitzung am 24. April 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 45. Vollsitzung am 24. April 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 45. Vollsitzung am 24. April 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 45. Vollsitzung am 24. April 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 45. Vollsitzung am 24. April 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 45. Vollsitzung am 24. April 2020



Bayerischer Landtag – 18. Wahlperiode Anlage 2
zur 45. Vollsitzung am 24. April 2020


	Deckblatt
	Initiativdrucksache 18/6162 vom 05.02.2020
	Plenarprotokoll Nr. 39 vom 06.02.2020
	Beschlussempfehlung mit Bericht 18/7191 des UV vom 20.02.2020
	Beschluss des Plenums 18/7553 vom 24.04.2020
	Plenarprotokoll Nr. 45 vom 24.04.2020

